
Fristen verjähren nicht an Wochenenden 

ARAG Experten weisen Steuerzahler darauf hin, dass Steueransprüche vier Jahre lang

bestehen und nicht mit Ablauf des 31. Dezembers verjähren können, wenn dieser Tag

ein Samstag oder Sonntag ist. In einem konkreten Fall hatte ein Mann, der es

scheinbar wenig eilig hatte, Geld vom Finanzamt zurückzubekommen, seine

Steuererklärung aus 2007 erst am 2. Januar 2012 abgegeben, weil der 31. Dezember

2011 ein Samstag war.

Zu spät, wie das Finanzamt meinte, da die Festsetzungsfrist offiziell am letzten Tag des Jahres

2011 geendet hatte. Und statt einer Steuerrückzahlung bekam der Mann eine

Verjährungsmeldung vom Finanzamt. Der Mann klagte am Ende erfolgreich und bekam eine

saftige Steuerrückzahlung. Die Verjährung trat nämlich erst mit Ablauf des nächsten Werktages,

also des 2. Januars 2012, ein. Nach Auskunft der ARAG Experten ist auch dieses Jahr wieder eine

Ausnahme drin, denn der 31. Dezember 2016 ist wieder ein Samstag (Bundesfinanzhof, Az.: VI R

14/15).
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Über ARAG

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als

vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie

ihren Kunden bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand auch über die

leistungsstarken Tochterunternehmen im deutschen Komposit-, Kranken- und

Lebensversicherungsgeschäft sowie die internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und

Beteiligungen in 14 weiteren europäischen Ländern und den USA – viele davon auf führenden

Positionen in ihrem jeweiligen Rechtsschutzmarkt. Mit 3.800 Mitarbeitern erwirtschaftet der

Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von mehr als 1,7 Milliarden €.
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